
 Infobroschüre 
Abfallentsorgung und Recyclinghof 

Gemeinde Martell 
2026 

Vorschriften zur Abfallentsorgung 

 Die Restmüllcontainer (140 Liter und 770 Liter) und/oder die Restmüllsäcke (80 Liter), welche zur 
Entleerung an die zugewiesenen Sammelstellen gebracht werden, dürfen frühestens am Vorabend des 
Sammeltages zur Entleerung bereitgestellt werden. Der Behälter ist im Laufe des Sammeltages wieder 
zurück auf den privaten Grund zu bringen. 

 Die Ablage / Entsorgung jeglicher Wert- und Schadstoffe bzw. sämtlicher Materialien außerhalb des 
Recyclinghofes ist strengstens verboten.  
Dies gilt auch für organische Abfälle (Biomüll), welche außerhalb des Recyclinghofs oder ohne die 
vorgeschriebene Eigenverwertung gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen abgelagert / 
entsorgt werden.  

 Verstöße gegen die Vorschriften der vorliegenden Verordnung werden mit einer Geldstrafe im 
festgesetzten Mindestausmaß von 52,00 € und Höchstausmaß von 999,00 € geahndet. Die Strafe wird im 
Rahmen seiner Zuständigkeit durch den Bürgermeister im Sinne der geltenden Bestimmungen verhängt. 

 Wertstoffe dürfen nur im vorsortierten sauberen Zustand im Recyclinghof angeliefert und entsorgt 
werden. Verschmutzte Wertstoffe werden nicht angenommen! 

Biomüll 

Der angefallene Biomüll kann in haushaltsüblichen Mengen zu den Öffnungszeiten im Recyclinghof abgegeben 
werden.  

Bei Bedarf kann im Recyclinghof ein Biomüllkübel (10l) angekauft werden (12,00€).   

Was darf in die Biotonne: 

Aus der Küche: Aus dem Garten:  

 Obst-, Salat- und Gemüseabfälle 
 Speisereste, auch Fleisch ohne Knochen und 

Fisch 
 verdorbene Lebensmittel ohne Verpackungen 
 Brot- und Gebäckreste 
 Eier- und Nussschalen 
 Kaffee- und Teereste ohne Filterbeutel 

 Schnittblumen 
 Topfblumen ohne Topf und Erde 
 Rasenschnitt (0-10 Liter) 
 Unkräuter 
 Laub, Moos und Wurzeln 
 Strauchschnitt und Reisig zerkleinert 
 kranke Pflanzen 
 Fallobst 

Was darf NICHT in die Biotonne: 

 Alle Arten von Asche 
 Windeln und Hygieneartikel 
 Staubsaugerbeutel und Kehricht 
 Zigarettenkippen 
 Kleintierstreu, Hundekot 
 Sonstige, nicht verwertbare Reste aus dem 

Haushalt 
 „Ökologische“/"kompostierbare" Behälter, 

Trinkhalme usw. 

 Öle und Fette 
 Schadstoffe aller Art 
 Wertstoffe wie Glas, Papier oder Metall 
 Restmüll wie Servietten oder Küchenrolle 
 Plastiksäcke oder ähnliche Säcke, auch welche 

biologisch abbaubar und mit dem Hinweis 
"Kompostierbar” versehen sind (Maisstärkesäcke) 

 Knochen, Muscheln 
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Müllgebühr - Sonderermäßigungen 
 Für die Ablieferung der anfallenden Abfälle aus den Zonen ohne öffentlichen Sammeldienst (Zonen 

außerhalb der obligatorischen Sammelzone) wird folgende Gebührenermäßigung an Haushalte und 
Betriebe gewährt. Bei einem Abstand (Straßenlinie) zur Sammelstelle ab 501m: 

o 40% Gebührenermäßigung auf den Grundtarif (das heißt es werden 60% des Grundtarifs 
berechnet) 

 Bei Personen, welche nachweislich im Alters-/ Pflegeheim untergebracht sind, den Wohnsitz jedoch in der 
Gemeinde beibehalten, wird die Mindestentleerungsmenge nicht berechnet. Der Antrag für diese 
Sonderermäßigung muss schriftlich bei der Gemeinde beantragt werden und wird ab 1. des 
darauffolgenden Monats, in dem der Antrag eingereicht wurde, wirksam. 

 Reduzierung für Personen mit Behinderung bzw. pflegebedürftige Personen mit nachweislich höheren 
Müllaufkommen (Windelhöschen): 

o 80 Liter (1 Sack) pro Person pro Monat werden von der mengenabhängigen Gebühr nach jährlicher 
Hinterlegung eines begründeten Ansuchens, ab dem 1. des darauffolgenden Monats, in dem der 
Antrag eingereicht wurde, bis zum Datum welches auf dem „Ausweis für die ergänzende Betreuung“ 
steht, befreit. 

      Die Reduzierung wirkt sich nicht auf die Mindestentleerung aus, die immer in voller Höhe zu entrichten ist. 

 Für Familien mit Kindern zwischen 0 und 2 Jahren, beginnend mit dem Geburtstag und/ oder der 
Ansässigkeit in der Gemeinde, wird die Entleerungsmenge bis zu 960 Litern je Kleinkind und Jahr von der 
Entleerungsgebühr reduziert. Hierfür wird kein Ansuchen benötigt. 
Die Reduzierung wirkt sich nicht auf die Mindestentleerung aus, die immer in voller Höhe zu entrichten ist. 

 Vereine sind von der Grundgebühr und der Mindestentleerungsmenge befreit. 

 Ferienhütten/ Zweitwohnungen, welche ansässige Bürger besitzen bzw. innehaben sind von der 
Mindestentleerungsmenge befreit. 

Vinschger Öli 
Für jeden Haushalt kann im Recyclinghof ein gratis Vinschger-Öli zur Sammlung von Bratfett abgeholt werden. 
Ist der Vinschger-Öli voll, kann er zu den Öffnungszeiten in den Recyclinghof gebracht und mit einem sauberen 
Sammelbehälter ausgetauscht werden. 

Was darf in den Vinschger Öli: 

 Öle von eingelegten Speisen (Thunfisch, 
Oliven, usw.) 

 Butter, Margarine, Schmalz 

 Verdorbene und abgelaufene Speiseöle und –
fette 

 Gebrauchte Frittieröle und Bratfette 

Was darf nicht in den Vinschger Öli: 

 Mineral-, Motor- und Schmieröle 
 

Hundekotbeutel 
Hundekotbeutel können nur im Restmüll sicher und umweltverträglich entsorgt werden. Bei der Verbrennung in 
den Müllverbrennungsanlagen werden alle Krankheitserreger abgetötet und die von ihnen ausgehende Gefahr 
beseitigt. Neben dem heimischen Restmüll bieten sich auch öffentliche Mülleimer für die Entsorgung an. 

Tierkadaver – Schlachtabfälle – Wohin? 

Abfallbewirtschaftungszentrum Glurns: Tel. 0473 831623 
Abgabe: Tierkadaver, Schlachtabfälle aus Hausschlachtungen, tote Haustiere (Hunde, Katzen,…) 

Zuständigkeiten – 0473 744581 

Recyclinghofleiter: Eberhöfer Karl  
                                 Fleischmann Markus 

Steuer- und Gebührenamt: Gluderer Jasmin 

Zuständiger Referent: Schwienbacher Roland Zuständiger Gemeindesekretär: Sagmeister Georg 

 


